
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/9/7 2000/01/0081
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.2000

Index

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

StbG 1985 §10 Abs5 Z3 idF 1998/I/124;

StbG 1985 §10a idF 1998/I/124;

Rechtssatz

Nach dem klaren und durch die Erläuterungen bestärkten Gesetzeswortlaut müssen kumulativ sowohl die persönliche

als auch die beru8iche Integration nachhaltig sein. Sehr gute Deutschkenntnisse (welche o;enbar über die gem § 10 a

StbG 1985 als Voraussetzung jeder Verleihung notwendigen entsprechenden Kenntnisse der deutschen Sprache

hinausgehen), die Unbescholtenheit und der Umstand, dass den Eltern und auch der Schwester die Verleihung der

österreichischen Staatsbürgerschaft bereits mit Bescheid zugesichert worden sei, zeigen auf, dass ein Fremder

persönlich in Österreich nachhaltig verankert ist. Im Hinblick auf die beru8iche Integration sind ein Schulbesuch nach

Erfüllung der gesetzlichen Schulp8icht zum Zwecke des Erwerbs von Fähigkeiten zur Ausübung eines bestimmtes

Berufes und eine (begonnene) Berufsausübung in Verwertung der Ausbildung im Zusammenhang zu sehen.
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